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b) Neuerteilung einer Hausnummer 75 - 250 Euro 25 - 150 Euro

c) Umnummerierung auf Antrag 75 - 250 Euro 25 - 100 Euro

30 - 150 Euro d) Einziehung einer Hausnummer 25 - 100 Euro

kostenfrei  

A
nlage 2

Synopse
für die Tarifgruppe 129 der Kostensatzung

Erteilung von Hausnummernbescheiden (§ 3 Straßen- 
und Hausnummernsatzung)

Erteilung von Hausnummernbescheiden (§ 3 Straßen- 
und Hausnummernsatzung)

a) Umnummerierung, Einziehung 
    einer Hausnummer von Amts 
    wegen

kostenfrei nach 
§ 4 
Kostensatzung 
i.V.m. Art. 3 
Abs. 1 Nr. 2 KG

Die Amtshandlungen Um-
nummerierung und Einzie-
hung von Amts wegen wer-
den im KommKVz als gebüh-
renfrei aufgenommen.

a) wenn ein Anwesen von Amts 
    Wegen umnummeriert wird

kostenfrei nach 
§ 4 
Kostensatzung 
i.V.m. Art. 3 
Abs. 1 Nr. 2 KG

Anpassung der Gebührenhö-
he bei sonst gleichbleiben-
dem Gebührentatbestand

b) bei Neuerteilung einer 
    Hausnummer

Die Amtshandlung Umnum-
merierung auf Antrag wird im 
KommKVz als eigene Tarif-
nummer mit Gebührenpflicht 
aufgenommen.

c) Wiedererteilung einer
    Hausnummer
    

d) Einziehung einer Hausnummer 
    auf Antrag

Die Amtshandlung Einzie-
hung auf Antrag wird im 
KommKVz als eigene Tarif-
nummer mit Gebührenpflicht 
aufgenommen.

e) Wiedererteilung einer Haus-
     nummer

Das KommRef wird die Wie-
dererteilung einer Hausnum-
mer, die vorher nicht einge-
zogen worden ist, unter Ver-
weis auf die herrschende 
Rechtsprechung und die ent-
sprechende Kommentarmei-
nung sowie aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit weiterhin 
gebührenfrei vornehmen.



1291 1291

1292 Verfolgung nicht ordnugsgemäßer Beschilderung 1292 Verfolgung nicht ordnugsgemäßer Beschilderung

75 Euro entfällt 75 Euro

Ausnahmegenehmigung gemäß § 4 
Abs. 2 der Straßennamen- und 
Hausnummernsatzung

75 Euro je 
Hausnummer

Anpassung der Gebührenhö-
he bei sonst gleichbleiben-
dem Gebührentatbestand

Ausnahmegenehmigung gemäß § 4 
Abs. 2 der Straßennamen- und 
Hausnummernsatzung

je Anweisung 
38 Euro, 
höchstens 
jedoch je 
Bescheid 100 
Euro

a) Erstmalige Aufforderung zur 
    Herstellung einer ordnungs-
    gemäßen Beschilderung

kostenfrei nach 
§ 4 
Kostensatzung 
i.V.m. Art. 3 
Abs. 1 Nr. 2 KG

Der Tatbestand Erinnerungs-
schreiben zur Herstellung ei-
ner ordnungsgemäßen Be-
schilderung entfällt

a) Erstmalige Aufforderung zur 
    Herstellung einer ordnungs-
    gemäßen Beschilderung

kostenfrei nach 
§ 4 
Kostensatzung 
i.V.m. Art. 3 
Abs. 1 Nr. 2 KG

b) Erinnerungsschreiben zur 
    Herstellung einer ordnungs-
    Gemäßen Beschilderung

b) Erinnerungsschreiben zur 
    Herstellung einer ordnungs-
    gemäßen Beschilderung
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